
17

VORLAGE

17/6622
Alle Abg























Die Unterrichtsversorgung 
im Schuljahr 2022/2023 

auf der Grundlage des Haushalts 2022 
 
 
 

Gemäß Handlungskonzept der damaligen Landesregierung zur effektiveren 

Gestaltung der Schulorganisation und bedarfsgerechten Zuweisung von 

Lehrerstellen vom 26. November 1991 legt das Ministerium für Schule und Bildung 

jährlich einen Bericht vor, in dem die Auswirkungen der Haushaltsaufstellung und der 

Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 

SchulG) auf die Unterrichtsversorgung der Schulen erläutert werden. 

 

Schülerzahlen 

Die prognostizierte Entwicklung der Zahl der Schülerinnen und Schüler für das 

Schuljahr 2022/23 im Vergleich zur Schülerzahl des Schuljahres 2021/22 und zum 

Haushalt 2022 ist in der beigefügten Übersicht 1 wiedergegeben. 

Der Übersicht 1 ist zu entnehmen, dass die voraussichtlichen Schülerzahlen im 

Schuljahr 2022/23 (2.254.603) insgesamt um 24.369 (1,09%) über den Ist-

Schülerzahlen des Schuljahres 2021/22 (2.230.234) liegen. 

In der Grundschule, im Gymnasium, in den Schulen des Modellversuchs PRIMUS, im 

Weiterbildungskolleg, in der Gesamtschule und in der Förderschule liegen die 

prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2022/23 ebenfalls über den Ist-

Schülerzahlen des Schuljahres 2021/22. In der Hauptschule, in der Realschule, in 

der Sekundarschule und im Berufskolleg liegen die prognostizierten Schülerzahlen 

für das Schuljahr 2022/23 hingegen unter den Ist-Schülerzahlen des Schuljahres 

2021/22. 

 

Lehrerbedarf 

Über alle Schulformen betrachtet, beträgt die voraussichtliche Bedarfsdeckungsquote 

zum Schuljahr 2022/23 im Durchschnitt 103,2%. Im Abgleich des Stellenbedarfs mit 

der voraussichtlichen Stellenzuweisung werden in den einzelnen Schulformen 

folgende Deckungsgrade erreicht: Grundschule (104,6%), Hauptschule (106,4%), 

Realschule (102,7%), Sekundarschule (102,7%), Gesamtschule (102,7%), Schulen 

des Modellversuchs PRIMUS (101,9%), Gymnasium (102,7%), Weiterbildungskolleg 

(101,7%), Förderschule (102,5%) und Berufskolleg (101,7%). 



Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist der maßgebliche Faktor zur Bestimmung 

des Bedarfes an Lehrerstellen. Ausgangspunkt für die Errechnung des 

Lehrerstellenbedarfs sind weiterhin die Relationen „Schülerinnen und Schüler je 

Stelle“, die sich im Schuljahr 2022/23 gegenüber 2021/22 und 2020/21 wie in der 

Übersicht 2 dargestellt nicht verändert haben. Allerdings werden den Berufskollegs 

mit dem Haushalt 2022 insgesamt 583 zusätzliche Stellen für die Anpassung der 

Schüler/Lehrer-Relation für den Bildungsgang berufliches Gymnasium (14,34) an die 

Schüler/Lehrer-Relation für die gymnasiale Oberstufe der allgemeinbildenden 

Schulen (12,7) als Mehrbedarf zur Verfügung gestellt.  

 

Lehrereinstellung 

Die Einstellungsquantitäten im Kalenderjahr 2021 für die Schulformen resultieren aus 

einem Abgleich der Besetzungssituation und dem Stellensoll zum Beginn des 

zweiten Schulhalbjahres 2020/21 und zu Schuljahresbeginn 2021/22. Im 

Kalenderjahr 2021 wurden insgesamt 7.163 Personen neu eingestellt (Stand: 31. 

Dezember 2021). Davon entfielen 2.059 auf die Grundschule, 242 auf die 

Hauptschule, 656 auf die Realschule, 110 auf die Sekundarschule, 27 auf die 

Schulen des Modellversuchs PRIMUS, 1.008 auf das Gymnasium, 15 auf das 

Weiterbildungskolleg, 1.817 auf die Gesamtschule, 633 auf die Förderschule und 596 

auf das Berufskolleg. In der Gesamtzahl sind die Einstellungen von Fach- bzw. 

Werkstattlehrerinnen und Werkstattlehrern und Sozialpädagoginnen und 

Sozialpädagogen sowie Multiprofessionellen Teams enthalten.  

 

Kienbaumlücke 

Wegen der sogenannten „Kienbaumlücke“ wird auf den Bericht zur 

Unterrichtsversorgung für das Schuljahr 2007/08 verwiesen (LT-Vorlage 14/1285). 

Diese seit Anfang der 90er Jahre dargestellte Problematik besteht grundsätzlich fort. 

Sie entspricht im Schuljahr 2022/2023 voraussichtlich folgender rechnerischen 

Größenordnung:  

Grundschule (0), Hauptschule (171), Realschule (0), Gymnasium (932), 

Sekundarschule (0), Schulen im Modellversuch PRIMUS (0), Gesamtschule (942), 

Förderschule / sonderpädagogische Förderung (58), Weiterbildungskolleg (0), 

Berufskolleg (1.285). 



Übersicht 1 

 

Schülerinnen und Schüler

Istzahlen Neuschätzung 
 Haushalt

ASD 2022/23 2022

2021/22 auf Basis auf Basis 

ASD 2021/22 ASD 2020/21 abs. in v.H. abs. in v.H.

05 310 Grundschulen 647.654 666.082 671.013 18.428 2,85% -4.931 -0,73%

05 320 Hauptschulen 48.104 46.940 47.061 -1.164 -2,42% -121 -0,26%

05 330 Realschulen 179.288 177.931 181.976 -1.357 -0,76% -4.044 -2,22%

05 340 Gymnasien 410.901 416.241 418.212 5.340 1,30% -1.971 -0,47%

05 350 Sekundarschule 50.118 47.824 50.759 -2.295 -4,58% -2.935 -5,78%

05 350 TG 61 PRIMUS 2.667 2.840 2.870 173 6,49% -30 -1,05%

05 360 Weiterbildungskollegs 14.076 14.398 16.025 322 2,29% -1.627 -10,15%

05 380 Gesamtschulen 327.796 334.730 335.165 6.934 2,12% -435 -0,13%

05 390 Förderschulen zusammen 74.567 76.864 77.490 2.297 3,08% -626 -0,81%

Allgemeinbildende Schulen zusammen 1.755.171 1.783.849 1.800.570 28.678 1,63% -16.720 -0,93%

05 410 Berufskollegs 475.063 470.754 475.231 -4.309 -0,91% -4.478 -0,94%

Schulen insgesamt 2.230.234 2.254.603 2.275.801 24.369 1,09% -21.198 -0,93%

Kapitel Schulform

Differenz Neu- Differenz Neu-

schätzung 2022/23 schätzung 2022/23 

gegenüber ASD 2021/22 gegenüber Haushalt 2022

 

 

Erläuterungen: 

Istzahlen ASD 2021/22:  

Hier werden die mit dem Amtlichen Schuldaten (Stichtag 15.10.2021) erhobenen tatsächlichen 
Schülerzahlen des aktuellen Schuljahres 2021/22 dargestellt. Sie dienen u.a. als Grundlage für die 
Neuschätzung der Schülerzahlen des kommenden Schuljahres 2022/23. 
 
Neuschätzung 2022/23 auf Basis ASD 2021/22: 

Hier wird die Schülerzahlprognose auf Grundlage der Schülerzahlen für das Schuljahr 2021/22 
dargestellt. Auf der Basis dieser Schülerzahlen erfolgt die Zuweisung der mit dem Haushalt 2022 für 
das Schuljahr 2022/23 bereitgestellten Grundstellen.  
 
Haushalt 2022 auf Basis ASD 2020/21: 

Hier wird die Schülerzahlprognose dargestellt, die noch für die Aufstellung des Haushalts 2022 
maßgeblich war. 
 



Übersicht 2 – Relationen „Schülerinnen und Schüler je Stelle“ 

 

Kapitel Schulform Bildungsgang 2020 2021 2022

05 310 Grundschulen 1. - 4. Klasse 21,95 21,95 21,95

05 350 PRIMUS 1. - 4. Klasse 19,49 19,49 19,49

05 320 Hauptschulen alle Klassen 17,86 17,86 17,86

05 330 Realschulen alle Klassen 20,19 20,19 20,19

Sekundarstufe I (G 8) 19,17 19,17 19,17

Sekundarstufe I (G 9 Schulversuch) - - -

Sekundarstufe I (G 9) 19,87 19,87 19,87

Sekundarstufe II 12,70 12,70 12,70

Sekundarschulen Sekundarstufe I 16,27 16,27 16,27

Gemeinschaftsschule Sekundarstufe I 15,62 15,62 15,62

PRIMUS Sekundarstufe I 14,45 14,45 14,45

WBK Oberstufenkolleg 11,10 11,10 11,10

Kollegs Vollbeleger 12,55 12,55 12,55

Teilbeleger 29,96 29,96 29,96

Vollbeleger 18,18 18,18 18,18

Teilbeleger 41,90 41,90 41,90

Vollbeleger 22,77 22,77 22,77

Teilbeleger 35,00 35,00 35,00

Sekundarstufe I 18,63 18,63 18,63

Sekundarstufe II 12,70 12,70 12,70

Hausfrüherziehung 16,66 16,66 16,66

Förderschulkindergarten 

PG FSP Hören und Kommunikation 

(Gehörlose), Sehen (Blinde)
4,17 4,17 4,17

Ambulante Maßnahmen im FSP Hören 

(Gehörlose) und Sehen (Blinde)
6,14 6,14 6,14

PG FSP, Hören und Kommunikation 

(Schwerhörige), Sehen (Sehbehinderte) 
6,25 6,25 6,25

Ambulante Maßnahmen im FSP Hören 

(Schwerhörig) und Sehen (Sehbehinderte)
8,22 8,22 8,22

Förderschulen (allgemeinbildend)

Lernen 1-10 - - -

Geistige Entwicklung 6,14 6,14 6,14

Hören und Kommunikation (Gehörlose), 

Körperliche und motorische Entwicklung, 

Sehen (Blinde)

5,89 5,89 5,89

Hören und Kommunikation (Schwerhörige), 

Sehen (Sehbehinderte)
7,83 7,83 7,83

Sprache (Sek I) - - -

Emotionale und soziale Entwicklung - - -

Sprache (Primarstufe) - - -

Schwerstbehinderte Schüler gem. § 15 AO-

SF (Emotionale und soziale Entwicklung) 
- - -

Lern- und Entwicklungsstörungen:

Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung

Sprache (Bewirtschaftungsrelation 

Stellenbudget LES)

- - -

Lern- und Entwicklungsstörungen:

Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung

Sprache 

9,92 9,92 9,92

Schwerstbehinderte Schüler gem. § 15 AO-

SF
4,17 4,17 4,17

Förderschule R/Gy Sek II ohne FSP 19,87 19,87 19,87

Förderschule R/Gy Sek II ohne FSP 12,70 12,70 12,70

Förderschulen (berufsbildend)

Lernen (Teilzeit) 31,60 31,60 31,60

Hören und Kommunikation, Sehen (BK für 

Sehgeschädigte)

Vollzeit 4,17 4,17 4,17

Teilzeit 13,33 13,33 13,33

GB, KB; Förderklassen - Vollzeit 6,14 6,14 6,14

Geistige Entwicklung, körperliche und 

motorische Entwicklung; Förderklassen - 

Teilzeit

17,49 17,49 17,49

Hören und Kommunikation (Schwerhörige), 

Sehen (Sehbehinderte) und Sprache;  

Emotionale und soziale Entwicklung

Vollzeit 7,83 7,83 7,83

Teilzeit 18,74 18,74 18,74

Schwerstbehinderte Schüler gem. § 15 AO-

SF

Vollzeit 4,17 4,17 4,17

Teilzeit 13,33 13,33 13,33

Klinikschule

allgemeinbildend 5,89 5,89 5,89

berufsbildend

Vollzeit 6,14 6,14 6,14

Teilzeit 17,49 17,49 17,49

Teilzeit Einzelqualifikation 41,64 41,64 41,64

Teilzeit Einzelqualifikation JGA 04 83,28 83,28 83,28

Ausbildung nach § 66 BBiG/§ 42 m HWO 

(SLR analog FÖS BK)
31,60 31,60 31,60

Teilzeit Lernen (SLR analog FÖS Lernen) - - -

Teilzeit Doppelqualifikation 38,37 38,37 38,37

Teilzeit Doppelqualifikation JGA 04 76,74 76,74 76,74

Vollzeit Einzelqualifikation 16,18 16,18 16,18

Vollzeit Einzelqualifikation JGA 04 32,36 32,36 32,36

Vollzeit Lernen (SLR analog FÖS Lernen) - - -

Vollzeit Doppelqualifikation 14,34 14,34 14,34

Vollzeit Doppelqualifikation JGA 04 28,68 28,68 28,68

Dreijährige Fachschule 27,28 27,28 27,28

05 340 Gymnasien

05 350

05 360
Abendgymnasien

Abendrealschulen

05 380 Gesamtschulen

05 390 Förderschulen

05 410 Berufskollegs

 


